
1 
 

Prof. Dr. Stefan Homburg, Podcast am 29.10.2024 

Zusammenfassung und Sachstand im Prozess gegen Michael Ballweg 

https://www.youtube.com/watch?v=TXCnQ5Nhbv4&t=377s 

Herzlich willkommen zu Hamburgs Podcast. Heute ist Freitag, der 29. November 2024 und es geht 

um den großen Strafprozess gegen Michael Ballweg. Hierzu finden Sie sehr viele Artikel in Zeitungen 

wie Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, Badische Zeitung oder auch Focus. Aber die 

beziehen sich immer auf einzelne Sitzungen. Es gibt keine übergreifende Darstellung. Heute will ich 

für Sie die ersten zehn Verhandlungstage kurz zusammenfassen.  

Zunächst noch mal zur Erinnerung Was ist der Hintergrund? Michael Ballweg wurde 2022 

festgenommen und neun Monate ins Gefängnis gesteckt. Und die Vorwürfe waren Betrug und 

Geldwäsche. Die gute Nachricht: Beide Vorwürfe sind vom Tisch. Derzeit geht es um zwei andere, 

nämlich erstens: versuchten Betrug. Das heißt, er hat versucht, Leute zu betrügen, aber es hat 

irgendwie nicht geklappt und zweitens: versuchte und vollendete Steuerhinterziehung, von der 

ursprünglich gar nicht die Rede war. Ich beschreibe jetzt nacheinander, was in den zehn 

Verhandlungstagen passiert ist.  

Erster Verhandlungstag war der 2. Oktober 2024. Da gab es großes öffentliches Interesse, großen 

Andrang. Aber es passierte nicht viel. Es ging um Formalia wie das Verlesen der Anklageschrift.  

Zweiter Verhandlungstag war der 15. Oktober 2024. Hierbei wurde die ermittelnde Kripobeamten 

vernommen, und ich kann auch hier die Darstellung kurz halten, weil die Beamtin zu keinem 

Tatvorwurf etwas zu sagen wusste, sehr unsicher war und beachtliche Erinnerungslücken geltend 

machte. Da kam also nicht viel heraus.  

Am dritten Verhandlungstag, 17. Oktober 2024, trat der Hauptbelastungszeuge auf, der erste 

Polizeihauptkommissar Pfeiffer. Erstaunlicherweise konnte auch er als der mutmaßlich wichtigste 

Zeuge, wie man ursprünglich dachte, keine konkreten Zahlen nennen. Er schob alle Verantwortung 

auf die Staatsanwaltschaft ab.  

Am vierten Verhandlungstag, 6. November 2024, ging es um etwas, was die Badische Zeitung in einer 

Schlagzeile köstlich zusammenfasste. Die Schlagzeile lautet: Steuerbeamtin glänzt mit 

Erinnerungslücken. Und nicht nur das. Als es wirklich interessant wurde an dem Tag und die Frage 

aufgeworfen wurde, warum diese Finanzbeamtin überhaupt ein Strafverfahren gegen Michael 

Ballweg eröffnet hatte, intervenierte die Staatsanwaltschaft und wandte ein, für die Antwort habe 

die Beamtin keine Aussagegenehmigung. Das muss man sich einmal vorstellen. Da kommt die 

Staatsanwaltschaft mit einer Belastungszeugin, einer Beamtin, und dann darf sie nicht aussagen. Ab 

diesem Verhandlungstag erschienen übrigens die Beamten, die als Zeugen aussagen sollten, mit 

eigenen Rechtsanwälten im Gerichtssaal. Es ist zwar nicht verboten, aber schon sehr seltsam. Wer 

seine Beamtenpflichten korrekt erfüllt hat, muss sich schließlich nicht vor einer Aussage vor Gericht 

fürchten.  

Am fünften Verhandlungstag, 13. November, platzten mehrere Bomben. Erstens legte die 

Verteidigung die Bescheinigung einer Steuerberatungsgesellschaft vor, wonach Michael Ballweg 

mehr eigenes Geld in die Demos und das Drumherum gesteckt hatte, als er selbst an Spenden 

einnahm. Mit anderen Worten: Er hatte entgegen der Anklage überhaupt keinen Gewinn gemacht, 

sondern sogar einen Verlust erlitten. Außerdem verwies die Verteidigung auf Steuererklärungen, die 

Michael Ballweg schon letztes Jahr dem Finanzamt eingereicht hatte. Das Gericht und die 

Staatsanwaltschaft zeigten sich davon überrascht, da sie glaubten, es gäbe keine Steuererklärung. Es 

gibt sie schon. Nur wurde sie vom Finanzamt aus unerfindlichen Gründen nicht bearbeitet.  
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Am sechsten Verhandlungstag, 14. November, erschien die für Michael Ballwegs Steuern zuständige 

Finanzbeamtin, die hoch nervös war. Michael Ballweg hatte damals aus der Haft heraus eine 

Fristverlängerung für die Abgabe der Steuererklärung beantragt, weil seine Unterlagen 

beschlagnahmt waren. Und diese Beamtin hatte den Antrag grundlos abgelehnt, obwohl sie nach 

pflichtgemäßen Ermessen hätte stattgeben müssen. Nach diesem Verhalten befragt, gab sie an, 

Steuerfahnder Marco Meyer habe sie dazu angewiesen. Das ist aber auch seltsam, weil Fahnder 

gegenüber den Festsetzungsbeamten kein Weisungsrecht haben. Die Frage dieser Fristverlängerung 

ist bedeutsam für den gesamten Prozess, weil der Vorwurf gegen Michael Ballweg nicht lautet, er 

habe falsche Steuererklärung abgegeben und dadurch Steuern zu hinterziehen versucht, sondern der 

Vorwurf lautet, er habe sie nicht rechtzeitig abgegeben. Er hätte sie am 31. August 2022 abgeben 

müssen, konnte das aber nicht, weil er im Gefängnis saß. Normalerweise, wenn man so eine 

Steuererklärungsfrist, verpasst, bekommt man nach einigen Wochen eine Mahnung in einem 

automatisierten Verfahren, am Schluss Androhung von Zwangsgeld und so weiter. Im Fall Michael 

Ballwegs hat schon sechs Tage nach Fristablauf die Steuerfahndung begonnen.  

Am siebten Verhandlungstag, 19. November 2024, erschien ein Zeuge, bei dem ich nicht genau weiß, 

wie ich ihn nennen soll. Vielleicht Pseudo-Umsatzsteuer-Sonderprüfer. Schreckliches Wort. Bei einer 

Umsatzsteuersonderprüfung kontrolliert der Prüfer die auf Umsätze entfallenden Steuer und die 

absehbare Scheuer. Aus der Differenz ergibt sich die sogenannte Umsatzsteuerzahllast, die der 

Unternehmer an das Finanzamt abführen muss. Vorliegend gab der Zeuge aber an, er habe nur die 

Umsätze prüfen sollen, nicht die Ausgaben und vor Steuern. Dies ergibt weder steuerlich noch 

strafrechtlich einen Sinn, weil eben die Differenz entscheidend ist. Ein Grund für dieses seltsame 

Vorgehen konnte der Prüfer nicht nennen, sondern er sagte, das sei halt sein Auftrag gewesen.  

Am achten Verhandlungstag, 21. November 2024, hatte erstmals Marco Meyer, der Steuerfahnder, 

der neben der Staatsanwältin Dr. Franziska Gräfe Schlüsselfigur des Prozesses ist, seinen Auftritt. 

Zunächst gab er an, der von ihm ermittelte Gewinn, auf dem der Betrugs- und der 

Hinterziehungsvorwurf beruhen, sei lediglich eine Schätzung, die auf den Berechnungen der Polizei 

beruhte. Ungeachtet der desaströsen Vernehmung der Polizeibeamten betrachtete er deren 

Zahlenmaterial als zuverlässig. Auf die Frage, warum er schon sechs Tage nach dem Abgabetermin 

eine Fahndung eingeleitet hatte, antwortete er, das sei ein Kollege gewesen, nicht er. An der 

Hausdurchsuchung und Beschlagnahme habe seine Fahndung zwar mitgewirkt, obwohl sie keinen 

Anfangsverdacht hatte, aber auch hier sei dies ein Kollege gewesen. Schließlich gab der Zeuge an, die 

Fahndung habe eine Strafanzeige von einem Anwalt erhalten, der im grünen Umfeld gut bekannt ist. 

Clou war aber seine Antwort auf die Frage, warum er für eine Ablehnung des Antrags auf 

Fristverlängerung votiert hatte. Marco Meyer meinte, dass eine Fristverlängerung das Strafverfahren 

torpediert hätte.  

Neunter Verhandlungstag, 26. November 2024. An diesem Tag wurde der Direktor des Gefängnisses 

befragt, in dem Michael Ballweg neun Monate einsaß. Er sagte aus, der Angeklagte sei erschrocken 

gewesen, als er hörte, dass ihm Steuervergehen vorgeworfen würden. Netter Versuch, diese 

Vorwürfe aus der Welt zu schaffen. Innerhalb des Gefängnisses, also ohne Internetzugang und einen 

PC, sei das allerdings schwierig bei beschlagnahmten Steuerunterlagen. So meine ich, ist es definitiv 

unmöglich. Daher blieb Michael Ballweg als Ausweg nur der Antrag auf Fristverlängerung. Der von 

Mayer und der Festsetzungsbeamtin abgelehnt wurde.  

Zehnter Verhandlungstag, 28. November 2024. In seiner zweiten Vernehmung wurde Steuerfahnder 

Mayer befragt, ob bei den Demos, wie die „For Future“ oder „Stuttgart 21“ seiner Kenntnis nach 

Gewinne einfahren wurden. Ob also die Demoorganisation ein Geschäftsmodell sei, auf das die 

Finanzverwaltung ein Auge haben müsse. Er beantwortete die Frage mit Nein. Und danach berief sich 
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auch Meyer auf seine beschränkte Aussagegenehmigung, wich aus und schob Verantwortung auf 

Kollegen ab. Apart war seine Ansicht, dass Gelder, die von einem Konto abgehoben und auf ein 

anderes eingezahlt werden, Betriebseinnahmen seien, also den Gewinn erhöhten. Einlagen sind ihm 

offenbar unbekannt. Meyer hatte maßgeblich veranlasst, dass die Abgabefrist für die 

Steuererklärung nicht verlängert wurde, weil das die Steuerstraftat torpediert hätte. Wie man aber 

im Gefängnis eine elektronische Erklärung per Elster anfertigen könne, wenn man keinen 

Internetzugang hat und die Unterlagen beschlagnahmt seien, wusste auch er nicht zu sagen. Die 

wichtigste Aussage bestand darin, dass Meyer polizeiliche Unterlagen nicht hinterfragt hatte, obwohl 

Polizisten für Gewinnermittlungen gar nicht ausgebildet sind, ergänzende Unterlagen ignoriert hatte 

und auch keine Vernehmungen durchgeführt hatte. Auch eine Schlussbesprechung hatte er nicht 

durchgeführt. Zum Umstand, dass seine sehr unvollkommene Schätzung längst durch eine 

professionelle Steuererklärung einer Beratungsgesellschaft überholt sei, antwortete Meyer, dass er 

von dieser Steuererklärung nichts wisse. Diese wurde aber 2023 beim Finanzamt eingereicht. Sie 

weist einen Verlust aus und wurde bisher nicht bearbeitet.  

Soweit meine bisherige Zusammenfassung. Sie wird nicht die letzte bleiben, denn schließlich ist der 

Prozess auf sagenhafte 70 Verhandlungstage angesetzt. Das ist die Größenordnung der Stammheim- 

Prozesse gegen die Baader Meinhof Bande. Warum? Ein im Grunde simpler Sachverhalt derart 

ausgewalzt werden soll, versteht niemand. Zumal die zuständige Wirtschaftsstrafkammer des 

Gerichts es zunächst abgelehnt hatte, ein Verfahren wegen versuchten Betrugs überhaupt zu 

eröffnen. Erst nach Intervention des Oberlandesgerichts musste sie das Verfahren eröffnen. 

Allerdings wechselte die Justizverwaltung des Landes Baden-Württemberg zwischenzeitlich den 

Vorsitz der Kammer aus, und die neue Vorsitzende scheint besonders eifrig zu sein. Böse Zungen 

meinen allerdings, das Verfahren solle so lange in die Länge gezogen werden, bis mögliche Straftaten 

der beteiligten Beamten kreiert sind. Damit bedanke ich mich für Ihr Interesse und verbleibe wie 

immer, Ihr Stefan Homburg. 


